
NRW: Feststellungsverfahren oder Ref an einer
Ersatzschule
Beitrag von „undichbinweg“ vom 31. März 2014 20:09

Also das Feststellungsverfahren führt zu keiner Befähigung und somit kann man nicht
verbeamtet werden.

s. §5, Abs. 8, letzter Satz.
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